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Trinkwasser- und Abwasser- 
zweckverband (TAZV) Oderaue 
Eisenhüttenstadt  
 
 

Satzung 
 
 

über die Erhebung von Beiträgen für die Abwasserableitung und  
-behandlung des TAZV Oderaue 

 
- Beitragssatzung (BS) - 

 
 
 

Aufgrund §§ 2, 3, 12 und 28 Abs. 2 Nr. 9 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, GVBl. S. 286), zu-

letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I/13) und 

der §§ 1, 2, 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Branden-

burg (BbgKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04 

S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 

(GVBl. I/13) sowie dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 1999 (GVBl I S. 194), geändert durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I/13), hat die Verbandsver-

sammlung gem. §§ 1 und 3 der Verbandssatzung des TAZV Oderaue auf ihrer Sit-

zung vom 04.11.2013 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 Allgemeines 
 

1. Der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue – im Folgenden nur Ver-
band genannt – betreibt Einrichtungen und Anlagen der Schmutz- und Regen-
wasserableitung und -behandlung als eine einheitliche zentrale öffentliche 
Einrichtung (Abwasseranlage) für den räumlichen Wirkungs- und Geltungsbe-
reich des Entsorgungsgebietes der zentralen öffentlichen Abwasseranlage 
gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. a) seiner Entwässerungssatzung in der jeweils 
gültigen Fassung mit Ausnahme des Industriegebietes am Oder-Spree-Kanal in 
Eisenhüttenstadt gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. b) seiner Entwässerungssat-
zung in der jeweils gültigen Fassung. 

 
2. Der Verband erhebt nach Maßgabe dieser Satzung Anschlussbeiträge zur teil-

weisen Deckung des durchschnittlichen Aufwandes für die Herstellung und 
Anschaffung der einheitlichen zentralen öffentlichen Anlagen und Einrich-
tungen der Schmutz- und Regenwasserwasserableitung und -behandlung für die 
zentrale öffentliche Abwasseranlage gem. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. a) seiner 
Entwässerungssatzung mit Ausnahme des Industriegebietes am Oder-Spree-
Kanal nach § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. b) der Entwässerungssatzung. 

 
3. Nach Maßgabe dieser Satzung erhebt der Verband weiterhin Kostenersatz für 

die Herstellung eines weiteren Haus- oder Grundstücksanschlusses, auch bei 
nachträglicher Grundstücksteilung, oder wenn eine Sonderentwässerungsein-
richtung hergestellt oder ein Haus- oder Grundstücksanschluss oder eine 
Sonderentwässerungseinrichtung erneuert, verändert oder beseitigt wurde. 

 
 

§ 2 Grundsatz 
 

1. Der Verband erhebt zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die Herstellung 
und Anschaffung der einheitlichen zentralen öffentlichen Abwasseranlage 
i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. a) der Entwässerungssatzung für die Beseiti-
gung des Schmutzwassers (Schmutzwasseranlage) und als Gegenleistung für 
die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen 
Vorteile einen Anschlussbeitrag, soweit der Aufwand nicht nach § 8 Abs. 4 
Satz 7 BbgKAG von der Allgemeinheit und anderweitig gedeckt ist. Diese 
Schmutzwasseranlage bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit. 

 
2. Der Anschlussbeitrag nach Abs. 1 umfasst ebenfalls die Kosten für die 

erstmalige Herstellung eines Anschlusskanals gem. § 2 Abs. 7 der Entwässe-
rungssatzung. Die Kosten für die Herstellung eines weiteren Anschlusska-
nals, auch bei nachträglicher Grundstücksteilung, werden nach Maßgabe des 
§ 7 dieser Satzung im Wege des Kostenersatzes von den Pflichtigen erhoben. 

 
3. Für die Herstellung und Anschaffung der einheitlichen zentralen öffentli-

chen Abwasseranlage i.S.d. § 1 Abs. 1 Satz 2 lit. a) der Entwässerungssat-
zung für die Beseitigung des Niederschlagswassers erhebt der Verband kei-
nen einmaligen Anschlussbeitrag. Ausgenommen hierbei ist der Kostenaufwand 
für den Anschlusskanal gem. § 7. 

 
 

§ 3 Gegenstand der Beitragspflicht 
 
1. Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die einheitliche zent-

rale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können und für die 
 

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie 
bebaut oder gewerblich genutzt werden können; 
 
b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn 
sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten 
städtebaulichen Entwicklung zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung an-
stehen. 

 
2. Wird ein Grundstück an die einheitliche zentrale öffentliche Abwasseranla-

ge tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch 
dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht erfüllt sind. 
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3. Grundstück im Sinne dieser Satzung ist regelmäßig jeder demselben Eigentü-

mer gehörende Teil der Grundfläche, der selbstständig baulich oder gewerb-
lich genutzt werden kann (wirtschaftlicher Grundstücksbegriff). Wird ein 
bereits an die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossenes Grund-
stück durch Hinzunahme eines angrenzenden Grundstücks, für das ein Abwas-
seranschlussbeitrag noch nicht erhoben wurde, zu einer wirtschaftlichen 
Einheit verbunden, so wird der Abwasseranschlussbeitrag für das hinzukom-
mende Grundstück nacherhoben.  

 
 

§ 4 Beitragsmaßstab, Beitragssatz 
 

1. Der Anschlussbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenmaßstab nach 
Maßgabe der folgenden Absätze erhoben. Er ist abhängig von der Größe und 
der Nutzungsmöglichkeit des Grundstücks und wird durch Vervielfachung der 
anrechenbaren Grundstücksfläche mit dem Beitragssatz ermittelt. 

 
2. Als anrechenbare Grundstücksfläche gilt: 
 

a. bei Grundstücken, die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes oder 
eines Vorhaben- und Erschließungsplans (VEP) oder eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes (vBP) liegen, die gesamte im Plangebiet lie-
gende Fläche, 

 
b. bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan, VEP oder vBP besteht, 

die aber innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen 
(Innenbereich, § 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, 

 
c. bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) und b) 

ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt oder bebau-
bar oder gewerblich nutzbar sind, 

 
aa) und die mit einer Grundstücksgrenze an dem Hauptsammlergrund-
stück (Grundstück, in dem der Hauptsammler verläuft) angrenzen, die 
Fläche zwischen der dem Hauptsammlergrundstück zugewandten Grund-
stücksseite und einer dazu verlaufenden Parallelen, deren Abstand 
durch die bauordnungsrechtlich zulässige Bebauung oder gewerbliche 
Nutzung bestimmt wird, 

 
bb) und die nicht an ein Hauptsammlergrundstück angrenzen oder le-
diglich durch einen zum Grundstück gehörenden öffentlichen oder pri-
vaten Weg mit diesem verbunden sind, die Fläche zwischen der zu dem 
Hauptsammlergrundstück liegenden Grundstücksseite und einer dazu 
verlaufenden Parallelen, deren Abstand durch die bauordnungsrecht-
lich zulässige Bebauung oder gewerbliche Nutzung bestimmt wird, wo-
bei der das Grundstück verbindende Weg bei der Berechnung unberück-
sichtigt bleibt, 
 
cc) und bei denen die tatsächliche Bebauung oder gewerbliche Nutzung 
über die Abstände nach lit. aa) oder bb) hinausgeht, ist die tat-
sächliche Bebauungsgrenze oder die tatsächliche gewerbliche Nutzung 
für die Grundstückstiefe maßgebend. 
 

d. bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) der Teil der Grundflä-
che, der selbständig baulich oder gewerblich genutzt wird. 

 
3. Die nach Abs. 2 ermittelte Grundstücksfläche wird mit dem Vollgeschossfak-

tor vervielfacht. Dieser beträgt bei einer Bebaubarkeit mit einem Vollge-
schoss 0,25 und für jedes weitere Vollgeschoss weitere 0,15. Vollgeschosse 
sind alle oberirdischen Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr 
als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und nicht ausschließlich 
der Unterbringung technischer Gebäudeausrüstungen dienen (Installationsge-
schosse). Hohlräume zwischen der obersten Decke und der Bedachung, in de-
nen die Aufenthaltsräume nicht möglich sind, gelten nicht als Vollgeschos-
se. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 
feststellbar, werden bei industriell genutzten Grundstücken je angefangene 
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3,50 m und bei allen in anderer Weise genutzten Grundstücken je angefange-
ne 2,30 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet. 

 
4. Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 3 gilt: 
 

a) Soweit ein Bebauungsplan bzw. VEP oder vBP besteht: 
 

aa) die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
 
bb) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP keine 
Vollgeschosszahl, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, 
die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, auf volle Zah-
len gerundet. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, 
ist diese zugrunde zu legen, 
 
cc) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP weder 
die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, 
ist die Zahl der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung über-
wiegend vorhandenen Vollgeschosse maßgebend, mindestens jedoch die 
Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
 
dd) bei Grundstücken für die im Bebauungsplan, VEP oder vBP weder 
die Zahl der Vollgeschosse noch die Baummassenzahl festgesetzt ist, 
ergibt sich die Vollgeschossgeschosszahl bei Bauwerken mit Vollge-
schossen, die höher als 3,5 m sind, und bei Gebäuden ohne Vollge-
schoss durch Teilung der tatsächlich vorhandenen Baumassenzahl mit 
der tatsächlich überbauten Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung 
des Ergebnisses durch 3,5 kaufmännisch gerundet auf volle Zahlen. 

 
b) Soweit kein Bebauungsplan, VEP oder vBP besteht oder im Bebauungs-
plan, VEP oder vBP weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumassen-
zahl bestimmt ist: 
 

aa) bei bebauten Grundstücken, die Zahl der tatsächlich vorhandenen 
Vollgeschosse. Für den Fall, dass die tatsächliche Geschosszahl hin-
ter der zulässigen Geschosszahl zurückbleibt, ist die zulässige Ge-
schosszahl zugrunde zu legen. Die zulässige Geschosszahl ermittelt 
sich nach der Zahl der auf den Grundstücken in der näheren Umgebung 
überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. Ist die Zahl der Vollgeschos-
se wegen der Besonderheit des Bauwerks nicht feststellbar, gilt bei 
gewerblichen und industriell genutzten Grundstücken je angefangene 
3,50 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss, bei allen in anderer 
Weise baulich genutzten Grundstücken je angefangene 2,30 m Höhe des 
Bauwerks als ein Vollgeschoss. 
 
bb) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken, die Zahl der in 
der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse. 
 
cc) bei Grundstücken, auf denen keine Baubauung zulässig ist, die 
aber gewerblich genutzt werden können, wird ein Vollgeschoss zugrun-
de gelegt. 

 
c) Fehlt es nach den Buchstaben aa) und bb) in der näheren Umgebung an 
einer Bebauung, anhand derer die überwiegende Zahl der Vollgeschosse 
ermittelt werden kann, so gilt die Zahl der Vollgeschosse, die nach 
Bauplanungsrecht auf dem jeweiligen Grundstück zulässig wäre. 
 
d) Im Außenbereich nach § 35 BauGB ist für bebaute und unbebaute Grund-
stücke die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Vollgeschosse maßgebend, bei bebauten Grundstücken 
mindestens jedoch die Anzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse. 
Bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, 
gilt die Zahl der genehmigten Vollgeschosse, mindestens aber die Anzahl 
der Vollgeschosse nach Maßgabe von Satz 1. 
 
e) Wird für Gebiete ein Bebauungsplan nach § 33 BauGB aufgestellt, ist 
nach dem Aufstellungsbeschluss die zulässige Zahl der Geschosse – ab-
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weichend von lit. a) – nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermit-
teln. 
 
f) Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet 
werden dürfen, gilt die Zahl von einem Vollgeschoss, ebenso bei Grund-
stücken die mit einer Kirche bebaut sind oder für die eine sonstige nur 
untergeordnete Nutzung (z.B. Sport- und Campingplätze, Schwimmbäder, 
Friedhöfe) festgesetzt ist. 

 
Ist tatsächlich eine höhere als die so ermittelte Zahl der Vollgeschosse 
vorhanden oder genehmigt, so ist diese höhere Zahl zugrunde zu legen. 

 
5. Der Beitragssatz beträgt 5,11 Euro je m² anrechenbarer Grundstücksfläche 

nach den vorstehenden Absätzen. 
 
6. Wird ein bereits an die einheitliche zentrale öffentliche Abwasseranlage 

angeschlossenes Grundstück durch Hinzunahme eines angrenzenden Grund-
stücks, für das ein Anschlussbeitrag noch nicht erhoben wurde, zu einer 
wirtschaftlichen Einheit verbunden, so wird der Anschlussbeitrag für das 
hinzukommende Grundstück nacherhoben. 

 
 

§ 5 Entstehung der Beitragspflicht 
 

1. Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der ein-
heitlichen zentralen öffentlichen Abwasseranlage vor dem Grundstück, die 
den Anschluss des Grundstücks an die zentrale öffentliche Abwasseranlage 
ermöglicht; in den Fällen des § 3 Abs. 2 mit dem Anschluss des Grund-
stücks. 

 
2. Für Grundstücke, für die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung 

bereits ein Anschluss besteht oder eine Anschlussmöglichkeit an die zent-
rale öffentliche Abwasseranlage gegeben war, entsteht die Beitragspflicht 
mit Inkrafttreten dieser Satzung.  

 
 

§ 6 Beitragspflichtige 
 

1. Beitragspflichtiger ist, wer zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbe-
scheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erb-
baurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbaube-
rechtigte. 

 
2. Besteht für das Grundstück ein Nutzungsrecht, so tritt der Nutzer an die 

Stelle des Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachenrechtsbereini-
gungsgesetz vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457) genannten natürlichen 
oder juristischen Personen des privaten und des öffentlichen Rechts. Die 
Beitragspflicht dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum Zeitpunkt 
des Erlasses des Beitragsbescheides das Wahlrecht über die Bestellung ei-
nes Erbbaurechtes oder den Ankauf des Grundstücks gemäß §§ 15 und 16 des 
Sachenrechtsbereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und gegen den Anspruch 
des Nutzers keine nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz statthaften Ein-
reden und Einwendungen geltend gemacht worden sind; andernfalls bleibt die 
Beitragspflicht des Grundstückseigentümers unberührt. 

 
3. Bei Rechtsnachfolge gehen alle Verpflichtungen auf den Rechtsnachfolger 

über. Die persönliche Haftung des Rechtsvorgängers bleibt hiervon unbe-
rührt. 

 
4. Mehrere aus gleichem Rechtsgrund Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 Kostenersatz 
 

1. Der Kostenersatz Schmutzwasser im Sinne des § 1 Abs. 3 dieser Satzung ist 
gegeben, wenn für ein Grundstück ein weiterer Haus- oder Grundstücksan-
schluss, auch bei nachträglicher Grundstücksteilung, oder eine Sonderent-
wässerungseinrichtung hergestellt oder ein Haus- oder Grundstücksanschluss 
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oder eine Sonderentwässerungseinrichtung erneuert, verändert oder besei-
tigt wurde. 

 
2. Der Kostenersatz Regenwasser ist gegeben für den Haus- oder Grundstücksan-

schluss zwischen dem Kanal bis zur Grundstücksgrenze oder für eine Erneue-
rung, Veränderung oder Beseitigung desselben. 

 
3. Zu erstatten sind dem Verband die tatsächlichen Aufwendungen für die Her-

stellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung und Unterhaltung der An-
schlusskanäle bzw. -leitungen und der Sonderentwässerungseinrichtungen auf 
dem Grundstück im Sinne der Absätze 1 und 2. 

 
4. Für Gebiete mit Sonderentwässerungsverfahren gelten Absatz 1 und 3 ent-

sprechend. 
 
5. Der Kostenersatzanspruch entsteht mit der endgültigen Herstellung der An-

lage im Sinne des Abs. 1 und 2, im Übrigen mit der Beendigung der Maßnah-
me. Die Maßnahme ist beendet, wenn der jeweilige Haus- oder Grundstücksan-
schluss oder die Sonderentwässerungsanlage betriebsfertig hergestellt, er-
neuert, verändert oder beseitigt ist. 

 
6. Kostenersatzpflichtig ist der Beitragspflichtige gemäß § 6 dieser Satzung. 

Werden durch einen Haus- oder Grundstücksanschluss gem. Absatz 1 mehrere 
Grundstücke angeschlossen, die diesen Grundstücken gemeinsam dienen, sind 
die Pflichtigen dieser Grundstücke gem. § 6 dieser Satzung gesamtschuldne-
risch zum Kostenersatz verpflichtet. 

 
 

§ 8 Vorausleistungen; Festsetzung, Fälligkeit 
 

1. Auf die künftige Beitragsschuld und den Kostenersatz können Vorausleistun-
gen erhoben werden, sobald mit der Herstellung oder Anschaffung begonnen 
worden ist. Die Höhe der Vorauszahlung beträgt 70 % der künftigen Bei-
tragsschuld bzw. des Kostenersatzes. Die Vorausleistung wird mit der end-
gültigen Beitragsschuld verrechnet, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist. Vorausleistungen werden vom Verband nicht verzinst. 

 
2. Der Anschlussbeitrag und der Kostenersatz werden durch Bescheid festge-

setzt und sind einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. Das 
gleiche gilt für einen Vorausleistungsbescheid. 

 
 

§ 9 Ablösung 
 

1. In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann 
die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. Der Ablösungsbeitrag ist 
nach Maßgabe des in § 4 Abs. 1 bis 6 bestimmten Beitragsmaßstabes und des 
in § 4 Abs. 5 festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 

 
2. Durch die vollständige Zahlung des Ablösungsbeitrages wird die Beitrags-

pflicht endgültig abgegolten. 
 
 

§ 10 Zahlungsverzug 
 

Rückständige Beiträge werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz in der jeweiligen Fassung findet Anwendung. 
Säumniszuschläge werden neben Aussetzungs- und Stundungszinsen nach Maßgabe 
der Abgabenordnung (AO) erhoben. 
 
 

§ 11 Auskunfts- und Duldungspflicht 
 

1. Der Beitragspflichtige oder dessen Vertreter hat dem Verband oder dessen 
Beauftragten jede und jederzeit Auskunft zu erteilen, die für die Festset-
zung und Erhebung des Beitrages erforderlich ist und die zum Nachweis er-
forderlichen Unterlagen zur Einsichtnahme zu überlassen. 
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2. Der Verband und dessen Beauftragte können an Ort und Stelle ermitteln. Die 

nach Absatz 1 zur Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermögli-
chen und im erforderlichen Umfang zu unterstützen. Der Beitragspflichtige 
hat den Beauftragten des Zweckverbandes den Zutritt zu den Entsorgungsein-
richtungen zu gestatten, insbesondere auch das Betreten und Befahren des 
veranlagten Grundstücks zu Ermittlungszwecken zu dulden, um Prüfungen und 
Feststellungen vorzunehmen. 

 
 

§ 12 Anzeigepflicht 
 

1. Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück, auch ohne Eintragung 
im Grundbuch, ist dem Verband sowohl von dem bisherigen Beitragspflichti-
gen als auch vom Rechtsnachfolger innerhalb eines Monats nach dem Wechsel 
schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch bei Schenkungen und in Erbfällen. 
Kommt der bisherige Pflichtige dieser Verpflichtung nicht, nicht richtig 
oder nicht fristgerecht nach, haftet er bis zum Eingang der vollständigen 
Anzeige des Wechsels beim Verband gesamtschuldnerisch neben dem Rechts-
nachfolger. 

 
2.  Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, welche die Berechnung der Abga-

ben beeinflussen können, so hat der Beitragspflichtige dies unverzüglich 
dem Verband schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

1. Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen 

 
a) § 11 Abs. 1 eine Auskunft, die für die Festsetzung und Erhebung des 

Beitrages erforderlich ist, nicht, nicht richtig, nicht vollständig o-
der nicht rechtzeitig erteilt oder die zum Nachweis erforderlichen 
Unterlagen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-
tig zur Einsichtnahme zu überlässt; 

 
b) § 11 Abs. 2 Satz 1 Ermittlungen des Verbandes oder dessen Beauftragten 

an Ort und Stelle auf dem Grundstück nicht ermöglicht oder nicht in dem 
erforderlichen Umfang unterstützt; 

 
c) § 11 Abs. 2 Satz 2 den Beauftragten des Zweckverbandes den Zutritt zu 

den Entsorgungseinrichtungen nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-
dig gestattet oder das Betreten oder Befahren des veranlagten Grund-
stücks zu Ermittlungszwecken nicht duldet. 

 
d) § 12 Abs. 1 einen Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt; 
 

e) § 12 Abs. 2 Anlagen, welche die Berechnung der Abgabe beeinflussen, de-
ren Neuschaffung, deren Änderung oder deren Beseitigung dem Verband 
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt. 

 
2. Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Abs. 1 mit einer Geldbuße 

bis zu 10.000,00 Euro geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftli-
chen Vorteil, den der Betroffene aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, 
übersteigen. Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht aus, so 
können sie überschritten werden. 

 
3. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der jeweils geltenden Fas-

sung findet Anwendung. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) ist der Ver-
bandsvorsteher des Verbandes. 
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§ 14 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 24.02.2012 in Kraft. 
 
 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, den 04.11.2013 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
Hans-Georg Köhler      (Dienstsiegel) 
Verbandsvorsteher 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die öffentliche Bekanntmachung der am 04.11.2013 beschlossenen und          
am 04.11.2013 ausgefertigten Beitragssatzung des Trinkwasser- und Abwas-
serzweckverbandes Oderaue wird hiermit angeordnet. 
 
Für den Fall, dass diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften, die in der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg enthalten 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen ist, so 
ist diese Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung gegenüber dem Zweck-
verband unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die 
den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. 
 
 
 
 
Eisenhüttenstadt, 04.11.2013 
Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
 
Hans-Georg Köhler        (DS) 
Verbandsvorsteher 
 
… 


